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://: Zustimmung zum Antrag der Kommissionsminderheit 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 18.0564.01 vom 8. Mai 2018 sowie in den Bericht der Wirtschafts- 
und Abgabekommission Nr. 16.1597.06 vom 27. September 2018, beschliesst: 

 

I. 

Die von 3‘140 im Kanton Basel-Stadt Stimmberechtigten eingereichte formulierte 
Volksinitiative  "Topverdienersteuer: Für gerechte Einkommenssteuern in Basel" mit dem 
folgenden Wortlaut: 

" § 36 des Gesetzes über die direkten Steuern vom 12. April 2000 (SG 640.100) lautet 
neu wie folgt:  
1Die einfache Steuer auf dem steuerbaren Einkommen wird nach folgendem Tarif (Tarif 
A) berechnet:  
Von CHF 100 bis CHF 200'000: CHF 22.25 je CHF 100.  
Über CHF 200‘000 bis CHF 300‘000: CHF 28 je CHF 100.  
Über CHF 300‘000: CHF 29 je CHF 100.  
2 Die einfache Steuer auf dem steuerbaren Einkommen wird für in rechtlich und 
tatsächlich ungetrennter Ehe lebende Ehegatten sowie für Alleinstehende, die mit 
Kindern oder unter-stützungsbedürftigen Personen zusammenleben und deren 
Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, nach folgendem Tarif (Tarif B) berechnet:  
Von CHF 100 bis CHF 400'000: CHF 22.25 je CHF 100.  
Über CHF 400‘000 bis CHF 600‘000: CHF 28 je CHF 100.  
Über CHF 600‘000: CHF 29 je CHF 100.  
3 Für die Berechnung der Steuer nach diesen Tarifen werden die Frankenbeträge des 
steuerbaren Einkommens auf die nächsten 100 Franken abgerundet.  

§ 234 des Gesetzes über die direkten Steuern vom 12. April 2000 (SG 640.100) wird 
um einen weiteren Absatz ergänzt:  
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Die Änderungen gemäss der formulierten Volksinitiative „Topverdienersteuer: Für 
gerechte Einkommenssteuern in Basel“ werden nach Annahme durch die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf den dem Abstimmungstermin folgenden 
1. Januar wirksam." 

 

ist, sofern sie nicht zurückgezogen wird, der Gesamtheit der Stimmberechtigten mit der 
Empfehlung auf Ablehnung und ohne Gegenvorschlag zum Entscheid vorzulegen. 

 

II. 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 


